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Gesellschaftsrecht und Aufenthaltsrecht

- Aufenthaltsrecht ausländischer Geschäftsführer und Gesellschafter

- Praktische Erfahrungen bei der Betreuung von Unternehmern aus Nicht-EU-
Ländern im Rahmen sog. „Business Immigration“

Arbeitskreis Handels- und Gesellschaftsrecht 
des Berliner Anwaltsvereins

Berlin, 10. Mai 2012
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Überblick – Rechtliche Grundlagen

Aufenthaltstitel

Stellung in 
GmbH

bloßes Geschäftsvisum

(Kurzaufenthalt)

Aufenthaltserlaub-

nis (befristeter 

Daueraufenthalt)

Niederlassungser-

laubnis

(unbefristeter 

Daueraufenthalt)

Gesellschafter § 6 AufenthG (bis 3 Monate 

pro Halbjahr)

--- ---

Gesellschafter-

Geschäftsführer 

(wohl > 25 % 

Anteile)

§§ 4, 16 BeschV analog i.V.m. 
§ 6 AufenthG (bis 3 Monate 

pro Jahr ohne Zustimmung 
der AB, § 37 AufenthV)

§§ 7, 21 AufenthG §§ 9, 21 Absatz 4 
AufenthG (nach 3 

Jahren möglich)

Fremd-

Geschäftsführer 

(und wohl < 25 

% Anteile)

§§ 4, 16 BeschVO i.V.m. § 6 
AufenthG (bis 3 Monate pro 

Jahr ohne Zustimmung der 
Ausländerbehörde, § 37 
AufenthV)

§§ 7, 18 AufenthG § 9 AufenthG (nach 

5 Jahren möglich),

ggf. § 19 Absatz 2 
Nr. 3 AufenthG: 
sofort
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Neue Voraussetzungen einer Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung 
einer selbständigen Tätigkeit (§ 21 AufenthaltsG)

1. Übergeordnetes wirtschaftliches Interesse oder besonderes
regionales Bedürfnis

2. positive Auswirkungen auf die Wirtschaft zu erwarten 

Diese beiden Voraussetzungen sind in der Regel

gegeben, wenn mindestens 250.000,00 € investiert und                     

5 Arbeitsplätze geschaffen werden.

3. Finanzierung durch Eigenkapital oder eine Kreditzusage gesichert
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Weitere gesetzliche Kriterien zur Beurteilung der 
Voraussetzungen für eine Aufenthaltserlaubnis

� Tragfähigkeit der zu Grunde liegenden Geschäftsidee

� Unternehmerische Erfahrungen des Ausländers

� Höhe des Kapitaleinsatzes

� Auswirkungen auf die Beschäftigungs- und 

Ausbildungssituation

� Beitrag zu Innovation und Forschung
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Weitere ungeschriebene Kriterien zur Beurteilung der 
Voraussetzungen für eine Aufenthaltserlaubnis

� Verbesserung des Absatzes ansässiger Unternehmen

� Umweltverträglichkeit der Produktion

� Intensivierung des Wettbewerbs

� Verbesserung der Versorgungssituation

� „Vernetzung“ des Unternehmers in Deutschland

� Zuverlässigkeit und Fachkunde des Unternehmers

� Sprachkenntnisse des Unternehmers
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Folgende Dokumente sind zur Beantragung der 
Aufenthaltserlaubnis vorzubereiten

1. Businessplan (nebst Entwurf Gesellschaftsvertrag)

2. Kapitalbedarfsplan und Finanzierungsplan

3. Ertragsvorschau und Liquiditätsplanung

4. Lebenslauf

5. Nachweis Krankenversicherung

6. Nachweis einer angemessenen Altersversorgung, (wenn 
Antragsteller älter als 45 Jahre) >>> mindestens 1.047 Euro Rente  
bzw. 151.000 Euro Vermögen
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Verfahrensgang

1. Erstellung der benannten Dokumente

2. Beantragung eines 3-Monats-Visums bei der Deutschen Botschaft 
zur Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit (Prüfung durch 
Ausländerbehörde, ggf. IHK, SenWirtschaft, BerlinPartner)

3. Einreise nach Deutschland

4. Gesellschaftsgründung bzw. Fortführung der Gesellschaft

5. Beantragung einer auf 1-3 Jahre befristeten Aufenthaltserlaubnis, 
mögliche Verlängerung bei positivem Prüfbericht von RA, StB o.ä.

6. Nach 3 Jahren erfolgreicher Tätigkeit: mögliche Erteilung einer 
unbefristeten Niederlassungserlaubnis (nach 5 Jahren: Anspruch)
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Gesellschaftsrechtliche Gestaltungen

1. Gesellschafter ohne Geschäftsführertätigkeit: keine
Aufenthaltserlaubnis (arg: keine „Tätigkeit“, nur Investition)

2. Geschäftsführer ohne Gesellschafterstellung: keine selbständige 
Tätigkeit, sondern Beschäftigung >>> Aufenthaltstitel nach § 18 oder 
§ 19 AufenthaltsG möglich, ggf. anfangs nur mit Dienstreisevisum

3. Gesellschafter mit Geschäftsführertätigkeit: selbständige Tätigkeit 
gem. § 21 AufenthG, Mindestjahresnettogehalt: 24.000 Euro (sonst: 
„unsichere Finanzlage“)

4. Geschäftsführer mit geringem Gesellschaftsanteil: Grenze von 2. 
zu 3. fließend: Kriterium „unternehmerisches Risiko“
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Beispiele für Geschäftsfelder

� Export deutscher Produkte: gern gesehen!

� Spielhallen, Wettbüros, Paintball-Gelände u.ä.: zweifelhaft!

� Immobilien: bloßes Eigentum genügt nicht! >> evtl. möglich: 
Immobilienunternehmen, Pension, Hotel, Tourismusfirma o.ä.

� Künstler: bevorzugte Behandlung als Freiberufler gem. § 21 Abs. 5 
AufenthaltsG in der „Kunst- und Filmhauptstadt Berlin“
>> stets übergeordnetes wirtschaftliches Interesse
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� Mittelständische Kanzlei

� gegründet in 1980

� mit ca 50 Rechtsanwälten

� an 11 Standorten

� Schwerpunkt: Wirtschaftsrecht

� für Unternehmen aller Größen

Arbeitsrecht

Arzthaftungsrecht

Bank- und Kapitalmarktrecht

Bau- und Architektenrecht

Erbrecht, insb. Unternehmensnachfolge

Europarecht

Familienrecht

Grundstücks- und Immobilienrecht

Handels- und Gesellschaftsrecht

Internationaler Rechtsverkehr

Internetrecht

Marken- und Patentrecht

Mediation

Mietrecht

Sanierung und insolvenzrechtliche Beratung

Versicherungsrecht

Vertragsrecht

Vertriebsrecht

Wettbewerbsrecht

Wirtschaftsrecht und Unternehmenskauf

Wirtschafts- und Steuerstrafrecht

Wohneigentumsrecht
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Standorte:

Partnerkanzleien in RF:

Moskau

Rostow-am-Don
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Andreas Dippe
LL.M. (Moskau), Rechtsanwalt

Mobil: +49-173-3864187
Tel.: +49-30-3087840 
Fax: +49-30-30878416
E-mail: dmp@derra-b.de
www.derra.eu

Schumannstr. 2, 10117 Berlin


